
gische Probleme, wie sie bereits auf der Babelsberger Konferenz vor 
die gesamte Staats- und Rechtswissenschaft gestellt wurden. Es geht 
um die endliche und wirkliche Abkehr von den alten bürgerlichen 
Denk- und Arbeitsmethoden, mit denen auch gegenwärtig noch immer 
wieder und oftmals unbewußt aus einem Prinzip oder Begriff eine 
Kette neuer Prinzipien und Begriffe konstruiert wird, die man dann 
versucht, an die gesellschaftliche Entwicklung von außen heranzu
tragen, die der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaftsverhält
nisse, der Entwicklung der Bewußtheit und Disziplin der Massen so
zusagen als Maßstab und Richtschnur aufzupfropfen versucht werden. 
Hierunter litten beispielsweise bis in die jüngste Vergangenheit viele 
Arbeiten, die sich mit Problemen der gesellschaftlichen Erziehung 
durch das Strafrecht befaßten.
Es geht also in unserer künftigen Arbeit um die immer bessere Be
herrschung der materialistischen Dialektik, mit der allein das sozia
listische Recht und die Rechtspflege, all ihre Prinzipien und Institu
tionen als Produkt und Hebel der Entfaltung der schöpferischen Kräfte 
unserer Gesellschaft verstanden und herausgearbeitet werden können. 
Ich muß hier offen erklären, daß gegenwärtig dieser Durchbruch auch 
mit den eingangs von mir dargelegten positiven Arbeitsergebnissen, 
die in der letzten Zeit zu verzeichnen waren, noch nicht erreicht ist.

Vorliegende Arbeitsergebnisse* zum Beispiel auf dem Gebiet der Kon
fliktkommissionen, zeigen, daß noch nicht genügend von den Gesetz
mäßigkeiten der Entfaltung der sozialistischen Arbeit ausgegangen 
wird, diese im Grunde genommen nicht zum eigentlichen Gegenstand 
der Untersuchung gemacht werden. Die Entfaltung der bewußten 
Kollektivität und Disziplin der Werktätigen in der Arbeit bis hin zu 
den Massenorganisationen und deren Wirken in der sozialistischen 
Rechtspflege, die großen Umwälzungen, die sich im Kampf um die 
Störfreimachung unserer Wirtschaft und die Herausbildung einer 
nationalen Volkswirtschaft, die sich im Kampf um die Aneignung der 
fortgeschrittensten Wissenschaft und Technik durch die Werktätigen, 
in der Neuererbewegung vollzogen haben, sowie die Entwicklung der 
genossenschaftlichen Arbeit auf dem Lande sind immer noch eine Art 
Vorfeld der strafrechtstheoretischen Arbeit, nicht aber deren Gegen
stand. Das läuft letztlich auf eine Unterschätzung der Kräfte hinaus, 
die der eigentliche Motor und Garant für die Wirksamkeit unserer 
sozialistischen Rechtspflege sind.
Das zwingt uns zu dem Schluß, daß dieser nicht selten gespürte Man
gel noch nicht als ein Grundproblem der theoretischen Fundamente un
serer Rechtswissenschaft und deren völligen Umwälzung erkannt wird. 
Das trifft meines Erachtens nicht nur auf die Situation in der Straf
rechtswissenschaft, sondern auch auf die anderer rechtswissenschaft- 
licher Disziplinen, beispielsweise auf Gebieten des Zivilrechtes, des 
Staatsrechtes und der Staats- und Rechtstheorie, zu.
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